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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1990

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs1;

Rechtssatz

Es gibt keinen Erfahrungssatz dahingehend, daß eine klinische Untersuchung eines KFZ Lenkers rund zwei Stunden

nach Beendigung der Lenkertätigkeit keine brauchbaren Ergebnisse liefern würde.
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